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Menschenrechte und Unternehmensstrafrecht —

eine europaische Herausforderung

Von Prof. Dr. Michael Kubiciel, Kéln. Der Autor ist geschaftsfiihrender Direktor des Instituts fiir Strafrecht und Straf-
prozessrecht der Universitdt zu K6ln und Sprecher einer dort angesiedelten interdisziplindren Forschungsgruppe zum Ver-

bandsstrafrecht.

Mit ineffektiven Unternehmensstrafrechten tragen die Lander der Europédischen Union ihrem Projekt — den
Menschenrechten — nicht Rechnung und erleiden zudem handfeste konomische und aufenpolitische Nach-
teile. Der Beitrag zeigt Wege zu einer Europaisierung und Globalisierung des Unternehmensstrafrechts.

l. Ideelle und realpolitische Griinde
fur ein transnationales
Unternehmensstrafrecht

Vor drei Jahren hat sich die deutsche Bundesregierung
darauf verstindigt, die Einfithrung eines Unterneh-
mensstrafrechts fiir multinationale Unternehmen zu
priifen, das die bislang geltenden Regeln des Ordnungs-
widrigkeitengesetzes (OWiG) ersetzen oder jedenfalls
erginzen soll." Diese Vereinbarung und ein Gesetzes-
vorschlag des Landes Nordrhein-Westfalen haben zu ei-
ner intensiven Debatte gefiihrt, die vornehmlich um
strafrechtsdogmatische, verfassungsrechtliche und kri-
minalpolitische Fragen kreist.? Beantwortet werden
diese Fragen zumeist mit einem auf das Inland fixierten
Blick. Die transnationale, europiische oder gar globale
Dimension findet demgegeniiber keine Beachtung.?
Dabei streitet nicht nur die Universalitit der Menschen-
rechte fiir ein extraterritorial wirksames Unternehmens-
strafrecht (IL.). Ein nach innen wie aufien schwaches Un-
ternehmensstrafrecht fiihrt auch zu handfesten wirt-
schafts- und aufienrechtspolitischen Nachteilen (IIL.).
Abhelfen lisst sich diesen Nachteilen mit einem europi-
isch abgestimmten Vorgehen. Eine solche Initiative
stiinde der Europiischen Unionals einer mit ihren Wer-
ten werbenden Soft Power gutzu Gesicht; sie kénnte zu-
dem den Nucleus fiir die Erarbeitung von Leitlinien fiir
ein globales Unternehmensstrafrecht bilden.

Il. Transnationale Geltung der Men-
schenrechte und multinationale
Unternehmen

1. Das normative Projekt des Westens

In der Nacht zum 2. 5. 2011 iiberfiel eine Gruppe kon-
golesischer Soldaten ein Dorf, vergewaltigte die
Frauen und verpriigelte die Minner. Bezahlt wurde
die Truppe von dem értlichen Manager des Tochter-
unternehmens eines grofien osterreichischen Kon-
zerns. Der Strafaktion vorausgegangen war ein Streit
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zwischen dem Dorf und dem Tochterunternehmen,
das sich geweigert hatte, urspriinglich vereinbarte
Kompensationsleistungen fiir Abholzungen zu erbrin-
gen.® Derart drastische Beispiele von Verstrickungen
europiischer Unternehmen in Menschenrechtsverlet-
zungen im Ausland sind selten. Berichte iiber un-
menschliche Arbeitsbedingungen auf den WM-Bau-
stellen in Katar, einstiirzende Textilfabriken in Bang-
ladesch, Bestechungszahlungen westlicher Unterneh-
men in Afrika, Banken, die das Vermégen von
korrupten Beamten und Diktatoren verstecken helfen,
sind jedoch an der Tagesordnung.”

Dass wir an solchen Nachrichten Anstoff nehmen,
ist ein vergleichsweise neues Phinomen. Erst im
19. Jahrhundert verbreitete sich der Gedanke, dass Ar-
mut und Ungleichheit nicht Teil der natiirlichen Ord-
nung, sondern gesellschaftliche Missstinde seien, die
es zu beseitigen gelte.9 Umgesetzt wurde diese Ein-
sicht jedoch nur innerhalb der Nationalstaaten. Wih-
rend Staaten wie das Deutsche Reich Sozialversiche-
rungen und Regeln iiber den Arbeitsschutz einfithrten,
ging die wirtschaftliche Ausbeutung der Kolonien wei-
ter, ohne dass die dort herrschenden sklavenihnlichen
Arbeitsbedingungen als Widerspruch zu eigenen Re-
geln oder Werten gesehen wurden. Man verfuhr nach
der Maxime: What bappened in Congo, stays in Congo.

Fiir den liberalen Berliner Historiker Heinrich August
Winkler sind Sklaverei, Kolonialismus und Imperialismus
keineswegs ,Betriebsunfille in der Geschichte des Wes-
tens, sondern Ausfluss jener — vornehmlich wirtschaftli-
chen — Dynamik, ,die dem okzidentalen Individualismus
immanent ist“.” Kennzeichnend fiir den Westen sei aber,
dass er iiber eine korrigierende Kraft verfiige, die diese

1) Deutschlands Zukunft gestalten (2013) 145.

2) Hoven, Z1S 2014, 19ff; Kubiciel, ZRP 2014, 233 ff; Schiinemann, ZIS
2014, 1ff. Umfassend Jahn ua (Hrsg), Das Unternehmensstrafrecht
und seine Alternativen (2016).

3) Ansitze dazu bei Kubiciel, NZWiSt 2016, 178ff.

4) Kaleck/Saage-Maafs, Untemehmen vor Gericht (2016) 68.

5) Damu Kaleck/Saage-Maafs (FN 4) 9; SpiefShofer, NJW 2014, 2473,

6) Osterhammel, Die Vermessung der Welt (2009) 322.

7) Dazu und zum Folgenden Winkler, Geschichte des Westens: Die Zeit
der Gegenwart (2015) 609f.
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Dynamik bremst: die Herrschaft des Rechts und die Un-
veriuflerlichkeit der Menschenrechte, die nach seiner
treffenden Bezeichnung das ,,normative Projekt des Wes-
tens® bilden.? Es gehore zum Selbstverstindnis der Lin-
der des Westens, dass sie aus diesem Werthorizont einen
»~Welthorizont“ zu machen strebten.”

Ernsthaft verfolgt wird dieses Projekt erst seit weni-
gen Jahrzehnten. Zwar verbreitete sich nach dem
2. Weltkrieg die Auffassung, dass der Anspruch auf
eine menschenwiirdige Existenz und Respektierung
basaler Menschenrechte universell gelte.!” Doch ver-
hinderte die Spaltung der Welt wihrend des Kalten
Krieges allzu oft, dass der Anspruch in konkretes Han-
deln umgemiinzt wurde. Die Staaten Westeuropas
pflegten iiber Menschenrechtsverletzungen in den
Staaten der Dritten Welt hinwegzusehen, solange es
sich um verbiindete Staaten handelte. Erst mit dem
Ende des Kalten Krieges verloren die korrupten Re-
gime der Dritten Welt die bedingungslose Unterstiit-
zung ihrer Schutzmichte.!V Viele westliche Regierun-
gen vermochten ihren Biirgern nicht mehr zu vermit-
teln, weshalb ein Interesse an der Stabilisierung eines
Regimes bestehen sollte, dessen Macht sich auf Men-
schenrechtsverletzungen und Korruption griindet.
Fortan waren die Staaten des Westens bestrebt, Dis-
tanz zu Staaten zu halten, die systematisch Menschen-
rechte verletzen. Ob aus innerer Uberzeugung oder
aus Angst vor dem Skandal: Sich an Menschenrechts-
verletzungen im Ausland zu beteiligen oder diese zu
fordern, gilt heute nicht mehr als kluge Option der Au-
flenpolitik westlicher Staaten.

2. Unternehmen als Volkerrechtssubjekte?

Multinationale Unternehmen agierten lange im Wind-
schatten dieser Entwicklung. Dabei nahm die Globali-
sierung der Wirtschaft in den 1990er-Jahren Fahrt auf:
Fungierten Kolonien und ihre Nachfolgestaaten bis in
die 1980er-Jahre hinein vornehmlich als Rohstoffliefe-
ranten, haben mehr und mehr Unternehmen in den letz-
ten Jahrzehnten Produktionsstitten ins Ausland verla-
gert, auslindische Téchterunternehmen gegriindetoder
die Herstellung von Vorprodukten auslindischen Part-
nerunternehmen iibertragen. Infolgedessen haben mul-
tinationale Unternehmen erheblichen Einfluss auf die
Lebens- und Arbeitsbedingungen vieler Menschen in
den Staaten des Globalen Siidens — durchaus mit positi-
ven Effekten: Die weltweite Arbeitsteilung hat das Brut-
toinlandsprodukt vieler Staaten des Globalen Siidens
steigen lassen und die Lebensqualitit vieler Menschen
verbessert. Antriebsfaktoren fiir die weltweite Arbeits-
teilung sind aber nach wie vor die giinstigen Produk-
tonskosten infolge geringerer Lohne und schwacher
Regulierung in den Produktionsstaaten des Globalen
Siidens.'? Dass in Asien Textilfabriken, in denen auch
deutsche Unternehmen Kleidung haben fertigen lassen,
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zusammengestiirzt und abgebrannt und Hunderte Ar-
beiterinnen ums Leben gekommen sind, liegt auch an
einer mangelhaften Regulierung und Aufsicht in Lin-
dern wie Bangladesch. Diese Staaten fallen als Schutzga-
ranten ihrer Biirger aus, obgleich ihre Biirger infolge ih-
rer Armut in besonderem Mafie schutzbediirftig sind:
Nur wer arm ist und eine Familie ernihren muss, lisst
sich mit mehreren Hundert anderen Niherinnen in
ein enges mehrstockiges Gebiude ohne ausreichenden
Brandschutz pressen. In solch schwachen Staaten mit
geniigsamen Arbeitskriften kénnen multinationale Un-
ternehmen kostengiinstig produzieren, jedoch wirkt ihr
Handeln in solchen Staaten besonders intensiv auf die
Menschenrechte ein.

Dies wirft die Frage auf, ob juristische Personen —also
Unternehmen, aber auch Verbinde wie die FIFA —iiber-
haupt rechtlich (und nicht nur moralisch) verpflichtet
sind, Menschenrechte zu beachten. Nach gingiger Auf-
fassung lautet die Antwort: Nein, denn das nationale
Verfassungsrecht und internationale Menschenrechts-
konventionen verpflichten grundsitzlich nur Staaten,
nicht Unternehmen.'” Eine Ausnahme bilden lediglich
jene Menschenrechte, die — wie die Verbote der Sklave-
rei, der Kinderarbeit, des Menschenhandels — explizit
oder ihrem Inhalt nach auf das Verhilmis zwischen Pri-
vaten bezogen sind.'? Dasselbe lisst sich fiir jene Men-
schenrechte begriinden, die von vélkerstrafrechtlichen
Tatbestinden wie Volkermord gegen das Handeln Pri-
vater geschiitzt werden. Auch hier bietet das Vilkerver-
tragsrecht eine hinreichende Grundlage fiir die An-
nahme einer Bindung privater juristischer Personen an
die Menschenrechte, und zwar unabhingig davon, ob
in den Vertrigen eine Bestrafung oder Sanktdonierung
juristischer Personen angeordnetist oder nicht.!” Dabei
handeltessichjedoch um Ausnahmen. Sokommtes, dass
selbst grundlegende Menschenrechte wie das Recht auf
Leben oder korperliche Unversehrtheit nach tradierter
Auffassung keine unmittelbare Bindungswirkung fiir —
natiirliche oder juristische — Privatpersonen entfalten.

Zunehmend wird jedoch bezweifelt, dass die fehlende
Vélkerrechtsbindung von Unternehmen den Realititen
einer globalisierten Wirtschaft mit multinational titigen
Unternehmen gerecht wird. Bereits das von Unterneh-

8) Winkler, Geschichte des Westens: Von den Anféngen in der Antike
bis zum 20. Jahrhundert (2009) 21.
9) Winkler (FN) 813.
10) Menke/Pohlmann, Philosophie der Menschenrechte (2007) 104.
11) Dazu Kubiciel, ZStW 120 (2008) 429,
12) Goeckenjan in JefSberger ua (Hrsg), Wirtschaftsvélkerstrafrecht
(2015) 191, 197.
13) Dazu und zum Folgenden SpiefShofer, N)W 2014, 2473 (2475).
14) AusfKéster, Die volkerrechtliche Verantwortlichkeit privater (multi-
nationaler) Unternehmen fiir Menschenrechtsverletzungen (2010)
98 ff.
15) Késter (FN 14) 141ff, 268f: Das Fehlen einer (strafrechtlichen)
Sanktionsnorm @ndert an der Existenz einer Verhaltensnorm nichts.
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men ausgehende Potenzial zur Gefihrdung von Men-
schenrechten ist manchen ein hinreichender Grund da-
fiir, multinationale Unternehmen als Vélkerrechtssub-
jekte anzuerkennen und damit unmittelbar an Men-
schenrechte zu binden.'® Jedoch verkennt dieser Ansatz,
dass aus einem Sein kein Sollen folgt, genauer, dass ein
Faktum wie wirtschaftliche Macht kein anerkannter
Grund fiir die Begriindung von Vélkerrecht und volker-
rechtlichen Pflichten ist. Andere argumentieren, mult-
nationale Unternehmen teilten eine wesentliche Eigen-
schaft anerkannter vélkerrechtlicher Subjekte: die feh-
lende Unterordnung unter die Normen anerkannter
Volkerrechtssubjekte. So wie ein Staat nicht anderen
Staaten untergeordnet sei, seien multinationale Unter-
nehmen fihig, ,to act, in principle, with no superior
entity restricting them (...)*“.!” Mit Blick auf die schwa-
chen Gaststaaten des Globalen Siidens, in denen sie pro-
duzieren oder deren Rohstoffe sie ausbeuten, mag das
zutreffen. Jedoch lassen sich multinationale Unterneh-
men durchaus dem Rechtihrer Sitzstaaten — etwa in Eu-
ropa — oder den Normen internationaler Ubereinkom-
men unterwerfen. Dass dies am fehlenden politischen
Willen der Staaten scheitert,'® kann kein Argument
sein, Unternehmen ohne Weiteres zu Volkerrechtssub-
jekten hochzustufen.

3. Schutzpflicht der Staaten

Auch der grundlegende Bericht ,Protect, Respect and
Remedy: a Framework for Business and Human Rights®,
den der UN-Sonderbeauftragte John G. Ruggie 2008
vorgestellt hat, adressiert Wirtschaftsunternehmen nur
scheinbar unmittelbar.!? Leitprinzip 11 lautet: ,Wirt-
schaftsunternehmen sollten die Menschenrechte ach-
ten.” Der offizielle Kommentar bezeichnet die Verant-
wortung, Menschenrechte zu achten, als einen globalen
Standard fiir das von allen Wirtschaftsunternehmen er-
wartete Verhalten, wo immer diese ihre Geschiftstitig-
keit ausiibten.’® Formuliert wird also nur eine Erwar-
tung, keine volkerrechtliche Norm.?) Ein solches Soft
Law wird langfristig die Vélkerrechtsentwicklung mit-
prigen.’? Gegenwirtig ldsst sich jedoch weder aus
dem geschriebenen Volkerrecht noch aus der Staaten-
praxis ableiten, dass Unternehmen rechtlich zur Einhal-
tung simtlicher Menschenrechte verpflichtet sind.
Gleichwohl lisst sich iiber die Staaten eine mittelbare
Bindung von Unternehmen an die Menschenrechte be-
griinden. Denn Staaten miissen nicht nur selbst Men-
schenrechte respektieren, sie haben auch die Pflicht,
diese gegen Einwirkungen von Dritten — Individuen
oder Unternehmen — zu schiitzen. Namentlich europi-
ische Staaten kénnen die Verletzungen von Menschen-
rechten im Ausland durch Unternehmen mit Sitz in der
Europiischen Union nicht hinnehmen, ohne sich in ei-
nen Widerspruch mit ihren eigenen Werten zu verwi-
ckeln. Sie miissen daher auch grenziiberschreitend auf
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die Einhaltung basaler Menschenrechte dringen. Damit
konnen sie zugleich der rechtsstaatlichen Schwiiche der
Staaten des Globalen Siidens Geniige tun, von welcher
der amerikanische Philosoph Jobn Rawls vor einigen Jah-
ren sprach.”? Dieser Weg findet eine Grundlage im
Ruggie-Bericht, dessen Leitprinzipien 1 und 2 statuie-
ren, dass Staaten Schutz vor Menschenrechtsverletzung
von Wirtschaftsunternehmen gewihrleisten miissten,
soweit diese ihrer Jurisdikton unterfallen. Zu den Maf}-
nahmen zihlt der offizielle Kommentar zum Ruggie-Be-
richt auch die Ahndung von Menschenrechtsverletzun-
gen durch die extraterritoriale Rechtsdurchsetzung mit
dem Mittel des Strafrechts.?

Ill. Transnationales
Unternehmensstrafrecht

1. Unternehmensstrafrecht und Global Social
Responsibility

Die Diskussion ist nicht ohne Wirkung geblieben. Seit
rund zehn Jahren bemiihen sich Unternehmen verstirkt
um Compliance im Allgemeinen und Corporate Social
Responsibility (CSR) im Besonderen. Als primir nut-
zenmaximierende, gewinnorientierte Akteure tun sie
dies aber nicht aus intrinsischen Griinden, sondern weil
sich CSR lohnt. Zum einen dienen diese Mafinahmen
der Imagepflege, zum anderen sollen diese freiwilligen
Initiativen der Wirtschaft einer harten staatlichen Regu-
lierung vorbeugen. Vor allem aber werden CSR-Mafi-
nahmen als Teil einer Risk-Management-Strategie be-
griffen, welche die zivilrechdiche Haftung des Unter-
nehmens und seiner Organe vermeiden helfen soll 2
Zugespitzt formuliert: Primir soll nicht die Beteiligung
an Menschenrechtsverletzungen im Ausland, sondern
die Haftung verhindert werden.20 Dabei ist die Gefahr
einer zivilrechtlichen Haftung nicht sonderlich grof.

16) Dazu mit Kritik Geldermann, Vélkerrechtliche Pflichten multinatio-
naler Unternehmen (2009) 150ff, 359f.

17) Geldermann (FN 16) 285, 297 ff, unter Verweis auf Aquavia, Van-
derbilt J. Transnational Law 38 (2005) 345, 383f.

18) Geldermann (FN 16) 302 f.

19) Human Rights Council, Report of the Special Representative of the
Secretary-General on the issue of human rights and transnational
corporations and other business enterprises, fohn Ruggie, A(HRC/
17/31. Hier zitiert nach Geschéftsstelle Deutsches Global Compact
Netzwerk (Hrsg), Leitprinzipien filr Wirtschaft und Menschenrechte?
(2014).

20) Leitprinzipien (FN 19) 15.

21) Birk/Heger, ARSP 102 (2016) 128, 132; Spiefthofer, NJW 2014,
2473 (2475).

22) Dazu am Beispiel des Antikorruptionsrechts Rose, International
Anti-Corruption Norms (2015) 13 ff.

23) Rawis, Das Recht der Vélker (2002) § 16. Dazu Menke/Pohlmann,
Philosophie der Menschenrechts (2007) 108.

24) Leitprinzipien (FN 16) 4.

25) Spiefthofer, NJW 2014, 2473 (2474).

26) Vgl Saliger, RW 2013, 263 (266).
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Die Fille, in denen multinationale Unternehmen zu
Schadenersatzzahlungen wegen im Ausland begangener
Menschenrechtsverletzungen verurteilt worden sind,
lassen sich an einer Hand abzihlen, zumal auch amerika-
nische Gerichte zuletzt deutlich restriktiver bei der An-
erkennung von Schadenersatzanspriichen gegen auslin-
dische Unternehmen Handlungen verfahren.?”

Wenn aber das Zivilrecht nur unzureichende Wirkun-
gen entfaltet, liegt es nahe, dem (transnationalen) Unter-
nehmensstrafrecht eine gréfiere Bedeutung beizumes-
sen. Dies aus zwei Griinden: Zum einen ermoglicht ein
solches Rechtsregime die Zurechnung einer Straftat
zum Unternehmen, dessen unzureichendes Compliance
Management oder kriminogenes Betriebsklima die Be-
gehung einer unternehmensbezogenen Straftat gefor-
dert oderjedenfalls hervorgebrachthat.?® Ohne eine sol-
che Zurechnung erschiene die Tat lediglich als eine Ver-
fehlung des Angestellten und nicht als ein corporate
crime.?? Neben dieser retributiv-symbolischen Wirkung
kann ein Unternehmensstrafrecht auch priventiv und
verhaltenslenkend wirken. Denn ein effektives Unter-
nehmensstrafrecht kann die (potenziellen) Kosten regel-
widrigen Verhaltens im Ausland drastisch erhohen, so-
dass sich idealiter Bestechungszahlungen im Ausland
ebenso wenig rentieren wie die Duldung kostengiinsti-
ger, aber gefihrlicher Arbeitsbedingungen in auswirt-
gen Betriebsstitten. Ein Unternehmensstrafrecht wirke
aber nicht nur abschreckend, sondern kann auch zu einer
Verinderung der Haltung von Entscheidungstriigern in
Unternehmen fithren, indem diesen verdeudicht wird,
dass auch fiir ihr Handeln im Ausland strafbewehrte
Normen gelten, die ihre Grundlage in den Menschen-
rechten haben.’® Dieser Mix aus Normbestitigung, Ge-
neral-und Spezialprivention kénnte in der Summe dazu
filhren, dass die bisher recht weichen, weil weder er-
zwing- noch staatlich tiberpriifbaren CSR-Mafinahmen
zu einer wirksamen ,,Global Social Responsibility® fort-
entwickelt werden.’? Erfolge sog ,,Collective Actions®
der in einem Gaststaat titigen Unternehmen gegen
staatliche Korruption zeigen jedenfalls, dass multinatio-
nale Unternehmen durchaus das Potenzial zur Verbesse-
rung der Governance und damit der Lebensbedingun-
gen im Globalen Siiden haben.’» Kurzum: Ein wirksa-
mes Unternehmensstrafrecht vermag zwar nicht die Ar-
beits- und Lebensbedingungen im Ausland insgesamt zu
verbessern, wohl aber hilft es, Taten zu vermeiden, die
nicht nur inlindische Straftatbestinde erfiillen, sondern
auch universelle Menschenrechte missachten.

2. Realpolitische Nachteile eines ineffektiven
Unternehmensstrafrechts

Eine Vielzahl europiischer Rechtsakte verlangt ,wirk-
same, verhiltnismifiige und abschreckende Sanktio-
nen” fiir Rechtsverstofie juristischer Personen, jedoch
setzen die Mitgliedstaaten diese Verpflichtung sehr
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unterschiedlich um.?» Deutschland zum Beispiel ver-
fiigt bislang tiber kein echtes Kriminalstrafrecht fiir ju-
ristische Personen. Stattdessen kann nach § 30 OWiG
ein Bufigeld gegen eine juristische Person verhingt
werden, wenn eine Leitungsperson eine Straftat oder
eine Ordnungswidrigkeit begangen hat, die Pflichten
der juristischen Person verletzt oder letztere berei-
chert. § 30 Abs 2 OWiG begrenzt die Bufigeldhshe
auf 10 Mio Euro. Die Sanktonshéhe richtet sich also
— anders als bei der natiirliche Personen treffenden
Strafe — nicht nach der individuellen Leistungsfihig-
keit, bspw dem Ertrag eines Unternehmens. Ein derart
gedeckeltes Bufigeld schreckt grofie Unternehmen je-
doch nicht in dem erforderlichen Mafle ab, fithrt zu
ungleichen Belastungen kleinerer und mittlerer Un-
ternehmen und wird von der Gesellschaft auch nicht
als angemessene Reaktion auf unternehmensbezogene
Straftaten erachtet. Zwar versuchen Strafverfolgungs-
behérden, die niedrige Sanktionshohe durch eine
grofiziigige Schitzung des abzuschépfenden Mehrer-
loses auszugleichen. Doch vermengt diese Strategie
zwei verschiedene Spuren des Strafrechts — Abschép-
fung und Strafe — und fiihrt zu weiteren Nachteilen.
Misslich ist auch der Umstand, dass bei der Verfolgung
von Ordnungswidrigkeiten nicht wie bei Straftaten das
Legalitits-, sondern das Opportunititsprinzip gilt.
Denn in der Praxis machen Staatsanwaltschaften von
diesem Ermessen ganz unterschiedlichen Gebrauch.
Ob Ermitdungen eingeleitet und Bufigelder verhingt
werden, hingt nicht von dem Gewicht der Tat, son-
dern vom Sitz der Staatsanwaltschaft ab.*?

Ein solch schwaches Verbandssanktionenrecht fiihrt
zu Wettbewerbsnachteilen auf der internationalen
Ebene. Einen okonomischen Wettbewerbsnachteil er-
leiden deutsche Unternehmen, deren Handeln auf den
Weltmiirkten von anderen Staaten mit harschen Sankd-
onen belegt werden kann, withrend auslindischen Un-
ternehmen in Deutschland keine oder kaum spiirbare
Sanktonen drohen. So hat Volkswagen im sog ,Ab-
gas-Skandal“ in einer Vielzahl von Lindern — allen vo-
ran den USA und seinen Bundesstaaten — mit drasti-
schen Strafzahlungen zu rechnen. Fiihrte hingegen eine
Fehlfunktion von Fahrzeugen von Tesla Motors zu
(todlichen) Verkehrsunfillen in Deutschland, miisste

27) Kaleck/Saage-Maafs (FN 4) 33.

28) Beale, ZStW 126 (2014) 27, 39; Buell, Indiana L Journal 81 (2006)
473, 494ff.

29) Seelmann, Kollektive Verantwortung im Strafrecht (2002) 22.

30) Meyer, ZStR 131 (2013) 56, 83.

31) Im Ergebnis ebenso Katholnigg, Unternehmensstrafrecht und Men-
schenrechtsverantwortung (2016) 251.

32) Pieth in ders (Hrsg), Collective Action: Innovative Strategies to Pre-
vent Corruption (2012) 3, 13ff.

33) Umfassender Uberblick bei Pieth/iory, Corporate Criminal Liability
(2011).

34) Kubiciel/Grabener, ZRP 2016, 136f.
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das amerikanische Unternehmen nur dann ein Bufigeld
fiirchten, wenn die relevante Ordnungswidrigkeit (etwa:
ein Aufsichtsversagen nach § 130 OWiQ) in Deutsch-
land und nichtin der Konzernzentrale begangen worden
wiire.”” Selbst wenn dies der Fall wire, drohte ein Bufi-
geld, dessen Hohe in einem geradezu absurden Missver-
hiltnis zu den Strafzahlungen von Volkswagen steht.

Aber nicht nur Autos und andere Waren stehen im
globalen Wettbewerb; auch das (Straf-)Recht ist ein
Produkt,’® dessen Giite und Effektivitit iiber den Erfolg
auf dem Welt(rechts)markt entscheidet. So betrachtet,
weist ein schwaches Verbandssanktionenrecht wie das
deutsche den Nachteil auf, bei der Formierung interna-
tonaler Standards des Unternehmens- und Wirt-
schaftsstrafrechts keine mafigebliche Rolle zu spielen.’”
Prigende Wirkung entfalten (seit Langem) die USA
sowie (seit Einfithrung des UK Bribery Act) das Verei-
nigte Kénigreich, zunehmend aber auch Schwellenlin-
der wie Brasilien, die auslindische Unternehmen strik-
ten Sanktionsregimen unterwerfen. Verglichen damit
ist dasim Inland nur sporadisch angewandte, transnatio-
nal wirkungslose und im Ausland kaum bekannte deut-
sche Bufigeldrecht nicht geeignet, den internationalen
Diskurs um ein effektives und rechtsstaatlich angemes-
senes Sanktionenrecht mitzuprigen. Fiir die drittgrofite
Exportnation ist dies misslich. Denn die sich durch die
praktische Anwendung nationalen Rechts formierenden
Standards eines globalen Wirtschaftsstrafrechts sind
von erheblicher wirtschaftlicher und rechtsstaatlicher
Bedeutung: Es geht um nicht weniger als die rechtlichen
Bedingungen globalen Wirtschaftens.

Ein dritter — durchaus realpolitischer — Nachteil liegt
darin, dass Staaten wie Deutschland, aber auch die Eu-
ropiische Union nicht iiber ein Rechtsregime verfiigen,
mit dessen Hilfe sie ihre Werte und Menschenrechts-
standards auch transnational durchsetzen konnen. Dies
ist deshalb besonders nachteilig, weil diese Werte fiir
sie von schlechterdings fundamentaler Bedeutung sind:
Sie kennzeichnen ihre Identitit sowohl nach innen als
auch nach aufien.’® Gerade Soft Powers wie Deutschland
und die Europiische Union haben aber ein handfestes
rationales Interesse, mit ihren Werten zu werben und
ihnen nétigenfalls auch Geltung zu verschaffen. Men-
schenrechte aber verwirklichen sich nicht selbst, son-
dern bediirfen der Durchsetzung —auch gegeniiber aus-
lindischen Unternehmen.

IV. Europaisierung und Globalisie-
rung des Unternehmensstraf-
rechts

So wie einzelne europiische Staaten heute nicht mehr
im globalen Wettbewerb der Volkswirtschaften reiis-
sieren konnen, so sind sie als einzelne auch zu schwach,

Menschenrechte und Untemehmensstrafrecht — eine européische Herausforderung
Autor: Prof. Dr. Michael Kubiciel, Kéln

um ihre Standards im Wettbewerb der Werte und des
Rechts international durchzusetzen. Daher sollte die
Europiische Union mittelfristig Vorgaben fiir ein ein-
heitliches und transnational wirksameres Verbands-
sanktionensystem machen. Bei der Ausgestaltung eu-
ropiischer Leitlinien fiir ein Unternehmensstrafrecht
ist ua danach zu fragen, ob einer in Europa domizilier-
ten Konzernmutter das Handeln rechtlich verselbstin-
digter auslindischer Téchter nicht in weiterem Aus-
maf als bisher zugerechnet werden kann und muss.*”
Eine solche Zurechnung kénnte der Gefahr vorbeu-
gen, dass multinationale Unternehmen mit Sitz in
der Europiischen Union von Rechtsverstéfien ihrer
Téchter im Globalen Siiden profitieren, ohne fiir ab-
sehbare oder gar in Kauf genommene Folgen straf-
rechtlich zu haften. Giinzlich offen ist, ob und in wel-
chem Umfang Rechtsverstofie von konzernfremden
Zulieferunternehmen inlindischen Unternehmen zu-
gerechnet werden kénnen. Undenkbar ist die Haftung
fiir das Fehlverhalten rechtlich selbstindiger juristi-
scher Personen nicht. Zum einen lisst die allgemeine
Beteiligungslehre des Strafrechts eine — auch titer-
schaftliche — Zurechnung von Tatbeitrigen eigenver-
antwortlich handelnder, selbstindiger Personen zu.
Ferner kann auch eine strafrechtliche Garantenpflicht
der Konzernmutter fiir die Abwendung erkennbarer
Rechtsverstofie ihrer Konzerntichter (eventuell sogar
ihrer Vertragsunternehmer) begriindet werden.®®
Schliefilich kénnen auch nach den Haftungsgrundsit-
zen des Volkerrechts Menschenrechtsverletzungen zu-
gerechnet werden, die in engem Zusammenhang zu ei-
genen Handlungen stehen. Dabei kommt es entschei-
dend darauf an, dass die Menschenrechtsverletzung in
objektiver Hinsicht eine ,natiirliche und normale
Folge“ eigenen Verhaltens und subjektiv vorhersehbar
ist.*V Beides kann auch beim Einsatz von Unterneh-
menstdchtern und Subunternehmen der Fall sein.

Die letzte Weltfinanzkrise hat die universellen Ge-
fahren einer nur unzureichend regulierten Wirtschaft
deutlich gemacht. Seither fordern auch konservative
Politikwissenschafter wie Henry Kissinger eine ,Regu-
lierung der Globalisierung®.*> Eine solche (vilker-
rechtliche) Ordnung der globalen Wirtschaft existiert
bislang nur bruchstiickhaft, und dort, wo sie existert,

35) § 5 OWIG statuiert ausschlieflich das Territorialitéts- und Flaggen-
prinzip.

36) Vgl Eidenmilller, JZ 2009, 641 (647).

37) Kubiciel, NZWiSt 2016, 178ff.

38) Vgl zur europdischen Identitat Hattenhauer, Européische Rechtsge-
schichtes (2004) 889, 892,

39) Vgl Zerbes in Jefiberger (FN 12) 199, 235ff. ,nach wie vor unklar".
Ferner Wittig in JefSberger (aaO) 241, 248ff.

40) Zu den (deutschen) Grundsitzen der sog Geschéaftsherrenhaftung s
Zerbes und Wittig (FN 37).

41) Peters, JZ 2016, 217 (222).

42) Kissinger, Weltordnung (2015) 420.

Osterreichisches Anwaltsblatt 2016/11



ist sie darauf gerichtet, der staatlichen Intervention in
die Wirtschaft Grenzen zu setzen.® Das Problem
der Begrenzung wirtschaftlicher Macht zum Schutz
nicht-dkonomischer Giiter adressiert das Wirtschafts-
volkerrecht hingegen kaum. Dabei benétigt eine glo-
bale Wirtschaft nicht nur einen globalen Ordnungs-
rahmen,* sondern auch einen wirksamen Mechanis-
mus zur Durchsetzung dieses Ordnungsrahmens.)
Gegenwirtig leiden globale Mirkte unter schwacher
Beaufsichtigung, da globale Rechtsdurchsetzungsinsti-
tutionen nur in Ansitzen entwickelt worden sind.*® Da
die Schaffung neuer internationaler Gerichte oder eine
Erweiterung des Aufgabenbereichs des Internationa-
len Strafgerichtshofs auf absehbare Zeit unrealistisch
ist, miissen die wichtigsten Industriestaaten selbst titig
werden und sich auf gemeinsame Standards verstindi-
gen. So koénnten mittelfristig auf Ebene der G20 ein-
heitliche Leitlinien fiir die Sanktionierung multinatio-
naler Unternehmen erarbeitet werden. Rechtlich be-
trachtet haben simtliche Wirtschaftsnationen ein ra-
tionales Interesse an einer Vereinheitlichung. Denn
diese senkt die Transaktionskosten ihrer Unterneh-
men und beseitigt Wettbewerbsvorteile von Unter-
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nehmen durch eine schwache strafrechdiche Regulie-
rung. Zudem kann kein Staat ein Interesse daran ha-
ben, dass eines seiner Unternehmen fiir einen Rechts-
verstofl mehrfach von verschiedenen Staaten bestraft
wird. Gerade das ist aber gegenwirtig méglich, da
ein transnationales Verbot der Doppelbestrafung nur
innerhalb der Europiischen Union existiert. Wer aber
— wie etwa die Gruppe ,,Business 20“ (B20) — ein welt-
weites Verbot der Doppelbestrafung implementieren
will, sollte sich zuvor iiber gemeinsame Standards fiir
die Verhingung einer Strafe verstindigen. So gesehen
konnte der Wunsch nach Einfithrung eines transnatio-
nalen ne bis in idem der Trigger fiir die Globalisierung
des Unternehmensstrafrechts sein. Ein derart globali-
siertes Unternehmens- und Wirtschaftsstrafrecht wiire
die richtige Antwort auf die Herausforderungen der
Wirtschaftskriminalitit der Weltgesellschaft.#

43) Dazu und zum Folgenden Renner; RabelsZ 78 (2014) 750 (758 ff).
44) SpiefShofer, N)W 2014, 2473 (2479),

45) Ahnlich Katholnigg (FN 30) 251f.

46) So Renner (FN 41); Winkler (FN 4) 608.

47) Grundlegend zur Weltgesellschaft Luhmann, ARSP 57 (1971) 1ff.

Menschenrechte und Unternehmensstrafrecht — eine europdische Herausforderung
Autor: Prof. Dr. Michael Kubiciel, Koln

579

e




	Menschenrechte und Unternehmensstrafrecht - eine europäische Herausforderung
	Michael Kubiciel
	Nutzungsbedingungen / Terms of use:
	licgercopyright  


